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Hinweis zur Satzung zur Änderung der Aussenbereiehssatzung der Gemeiode
Oberried im Ortsteil Vörlinsbach Bereich Kirnermarteshof / Maierhof vom
20.09.2002

Bodenschutz

"'sts Allgemeine Bestimmungen
1. Bei BautnaJ3nahrnen ist darauf zu achten, dass nur soviel Mutterboden abgeschoben wird,

wie für die Erschließung des Baufeldes unbedingt notwendig ist. Unnötiges Befahren oder
Zerstören von Mutterboden auf verbleibenden Freiflächen ist zu vermeiden.

2. Bodenarbeiten sollten gruridsätzlich nur bei schwach feuchtem Boden (dunkelt beim
Befeuchten nach) und bei niederschlagsfreier Wittemng erfolgen.

3. ein erforderlicher Bodenabtrag ist schonend und unter sorgföltiger Trennung von
Mutterboden und Unterboden durchzuftfören.

4. Bei Geländeaufschüttungen innerhalb des Baugebietes, z. B. zum Zwecke des
Massenausgleichs, Geländemodellierung usw. darf der Mutterboden des Urgeländes nicht
überschüttet werden, sondern ist zuvor abzuschieben. Für die Aufföllung ist ausschließlich
Aushubmaterial (Unterboden) zu verwenden.

5. Die Bodenversiegelung durch Nebenanlagen ist auf das unabdingbare Maß zu
beschränken, wo möglich, sind Oberflächenbefestigungen durchlässig zu gestalten.

6. Anfallender Bauschutt ist ordnungsgemäJ3 zu entsorgen; er darf nicht als An- bzw.
Auffüllmaterial für Mulden, Baugmben, Arbeitsgraben usw. benutzt vverden.

7. Bodenbelastungen, bei denen Gefahren für die Gesundheit von Menschen oder erhebliche
Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes nicht ausgeschlossen werden können, sind der
unteren Bodenschutzbehörde zu melden.

Bestimmungen zur Verwendung und Behandlung von Mutterboden
1. Ein ÜberschuJ3 an Mutterboden soll nicht zur Krurnenerhöhung auf nicht in Anspruch

genommenen Flächen verwendet werden. Er ist anderweitig zu verwenden (Grünanlagen,
Rekultivierung, Bodenverbessemngen) oder wiederverwertbar auf geeigneten
(gemeindeeigenen) Flächen in Mieten zwischen zu lagern.

2. Für die Lagemng bis zur Wieververwertung ist der Mutterboden maximal 2 m hoch locker
aufzuschütten, damit die erforderliche Durchlüftung gewährleistet ist.

3. Vor Wiederauftrag des Mutterbodens sind Unterbodenverdichtungen durch
Auflöckemngen bis an die wasserdurchlässige Schicht zu beseitigen, darnit ein
ausreichender Wurzelraum für die Bepflanzung und eine flächige Versickerung von
Oberflächenwasser gewährleistet ist.
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4. Die Auftragshöhe soll 20 cm bei Grünanlagen und 30 cm bei Grabeland nicht
überschreiten.
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